
VERORDNUNG (EU) Nr. 527/2013 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 21. Mai 2013 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1528/2007 des Rates hinsichtlich der Streichung einiger 
Länder von der Liste der Regionen oder Staaten, die Verhandlungen abgeschlossen haben 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 207 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na
tionalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ( 1 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verhandlungen über die Wirtschaftspartnerschafts
abkommen (im Folgenden „Abkommen“) wurden abge
schlossen: 

zwischen den CARIFORUM-Staaten einerseits und der 
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten an
dererseits am 16. Dezember 2007; 

zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mit
gliedstaaten einerseits und der Vertragspartei Zentral
afrika andererseits am 17. Dezember 2007 (Republik 
Kamerun); 

zwischen Ghana einerseits und der Europäischen Ge
meinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits am 
13. Dezember 2007; 

zwischen Côte d'Ivoire einerseits und der Europäischen 
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits am 
7. Dezember 2007; 

zwischen den Staaten des östlichen und südlichen Afrika 
einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten andererseits am 28. November 2007 (Re
publik Seychellen und Republik Simbabwe), am 4. De
zember 2007 (Republik Mauritius), am 11. Dezember 
2007 (Union der Komoren und Republik Madagaskar) 
und am 30. September 2008 (Republik Sambia); 

zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mit
gliedstaaten einerseits und den SADC-WPA-Staaten ande
rerseits am 23. November 2007 (Republik Botsuana, Kö
nigreich Lesotho, Königreich Swasiland und Republik 
Mosambik) und am 3. Dezember 2007 (Republik Nami
bia); 

zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mit
gliedstaaten einerseits und den Partnerstaaten der Ostafri
kanischen Gemeinschaft andererseits am 27. November 
2007; 

zwischen der Europäischen Gemeinschaft einerseits und 
den Pazifik-Staaten andererseits am 23. November 2007. 

(2) Der Abschluss der Verhandlungen über die Abkommen 
mit Antigua und Barbuda, dem Commonwealth der Ba
hamas, Barbados, Belize, der Republik Botsuana, der Re
publik Burundi, der Republik Côte d'Ivoire, dem Com
monwealth Dominica, der Dominikanischen Republik, 
der Republik Fidschi, der Republik Ghana, Grenada, der 
Kooperativen Republik Guyana, der Republik Haiti, Ja
maika, der Republik Kamerun, der Republik Kenia, der 
Union der Komoren, dem Königreich Lesotho, der Repu
blik Madagaskar, der Republik Mauritius, der Republik 
Mosambik, der Republik Namibia, dem Unabhängigen 
Staat Papua-Neuguinea, der Republik Ruanda, der Repu
blik Sambia, der Republik Seychellen, der Republik Sim
babwe, der Föderation St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. 
Vincent und die Grenadinen, der Republik Suriname, 
dem Königreich Swasiland, der Vereinigten Republik Tan
sania, der Republik Trinidad und Tobago sowie der Re
publik Uganda erlaubte die Aufnahme dieser Länder in 
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1528/2007 des Rates 
vom 20. Dezember 2007 mit Durchführungsbestimmun
gen zu den Regelungen der Wirtschaftspartnerschafts
abkommen oder der zu Wirtschaftspartnerschaftsabkom
men führenden Abkommen für Waren mit Ursprung in 
bestimmten Staaten, die zur Gruppe der Staaten Afrikas, 
des karibischen Raums und des Pazifischen Ozeans (AKP) 
gehören ( 2 ). 

(3) Die Republik Botsuana, die Republik Burundi, die Repu
blik Côte d'Ivoire, die Republik Fidschi, die Republik 
Ghana, die Republik Haiti, die Republik Kamerun, die 
Republik Kenia, die Union der Komoren, das Königreich 
Lesotho, die Republik Mosambik, die Republik Namibia, 
die Republik Ruanda, die Republik Sambia, das König
reich Swasiland, die Vereinigte Republik Tansania und die 
Republik Uganda haben die erforderlichen Schritte im 
Hinblick auf eine Ratifizierung ihrer jeweiligen Abkom
men nicht ergriffen.
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( 1 ) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 13. September 2012 
(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Standpunkt des Rates 
vom 11. Dezember 2012 (ABl. C 39 E vom 12.2.2013, S. 1). Stand
punkt des Europäischen Parlaments vom 16. April 2013. ( 2 ) ABl. L 348 vom 31.12.2007, S. 1.



(4) Daher sollte gemäß Artikel 2 Absatz 3, insbesondere 
Buchstabe b, der Verordnung (EG) Nr. 1528/2007 An
hang I der Verordnung (EG) Nr. 1528/2007 durch die 
Streichung dieser Länder aus jenem Anhang geändert 
werden. 

(5) Um sicherzustellen, dass diese Länder schnell wieder in 
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1528/2007 auf
genommen werden können, sobald sie die erforderlichen 
Schritte im Hinblick auf eine Ratifizierung ihrer jeweili
gen Abkommen ergriffen haben, sollte die Kommission 
bis zu deren Inkrafttreten ermächtigt werden, Rechtsakte 
nach Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union zu erlassen, mit denen die aufgrund 
der vorliegenden Verordnung aus Anhang I der Verord
nung (EG) Nr. 1528/2007 gestrichenen Länder wieder 
darin aufgenommen werden. Es ist von besonderer Be
deutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorberei
tungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der 
Ebene von Sachverständigen, durchführt. Bei der Vor
bereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte 
die Kommission gewährleisten, dass die einschlägigen 
Dokumente dem Europäischen Parlament und dem Rat 
gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise über
mittelt werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 1528/2007 wird wie folgt geändert: 

1. Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 2a 

Befugnisübertragung 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Arti
kel 2b delegierte Rechtsakte zu erlassen, um Anhang I dieser 
Verordnung im Sinne der Wiederaufnahme jener zur Gruppe 
der AKP-Staaten gehörenden Regionen oder Staaten zu än
dern, die gemäß der Verordnung (EU) Nr. 527/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (*) aus diesem An
hang gestrichen wurden und die seit dieser Streichung die 
erforderlichen Schritte zur Ratifizierung ihrer jeweiligen Ab
kommen ergriffen haben. 

Artikel 2b 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird 
der Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten 
Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 2a wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab dem 21. Juni 2013 übertragen. Die Kommission 
erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 
von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. 
Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Par
lament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlänge
rung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeit
raums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 2a kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen 
werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Über
tragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er 
wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 
Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gül
tigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt 
erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Par
lament und dem Rat. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel Artikel 2a 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäi
sche Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Euro
päische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben 
oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament 
und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäi
schen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

___________ 
(*) ABl. L 165 vom 18.6.2013, S. 59.“; 

2. Anhang I erhält die Fassung des Anhangs der vorliegenden 
Verordnung. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Oktober 2014. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Geschehen zu Straßburg am 21. Mai 2013. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 
M. SCHULZ 

Im Namen des Rates 
Die Präsidentin 

L. CREIGHTON
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ANHANG 

„ANHANG I 

Liste der Regionen oder Staaten, die Verhandlungen im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 abgeschlossen haben 

ANTIGUA UND BARBUDA 

DAS COMMONWEALTH DER BAHAMAS 

BARBADOS 

BELIZE 

DAS COMMONWEALTH DOMINICA 

DIE DOMINIKANISCHE REPUBLIK 

GRENADA 

DIE KOOPERATIVE REPUBLIK GUYANA 

JAMAIKA 

DIE REPUBLIK MADAGASKAR 

DIE REPUBLIK MAURITIUS 

DER UNABHÄNGIGE STAAT PAPUA-NEUGUINEA 

FÖDERATION ST. KITTS UND NEVIS 

ST. LUCIA 

ST. VINCENT UND DIE GRENADINEN 

DIE REPUBLIK SEYCHELLEN 

DIE REPUBLIK SIMBABWE 

DIE REPUBLIK SURINAME 

DIE REPUBLIK TRINIDAD UND TOBAGO“
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